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EuGH zum Drittwirkungsstatut
Auf Urteil folgen Unklarheiten

Während die europäische Rechtsset
zung zur Stärkung des Binnenmarktes 
stetig voranschreitet, ist seit Inkraft
treten der Verordnung Nr. 593/20081) 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates über das auf vertragliche Schuld
verhältnisse anzuwendende Recht 
(Rom IVO) vor etwas mehr als zehn 
Jahren zur Frage der Drittwirkung bei 
der Forderungsabtretung nur wenig ge
schehen. Der Europäische Gerichtshof 
(EuGH) hat in einer Entscheidung vom 
9. Oktober 2019 – C 548/18 –2) klarge
stellt, dass die Frage der Drittwirkung 
jedenfalls nicht durch Rückgriff auf Ar
tikel 14 Rom IVO beantwortet werden 
kann. 

Will ein Factor eine Forderung ankau
fen, stellen sich verschiedene Fragen.

Grenzüberschreitende  
Forderungsabtretung 

Die Kernaspekte sind:

� Nach welchem Recht können Zes
sionar und Zedent die Forderung 
übertragen?

� Welches Recht bestimmt das Ver
hältnis zwischen Zessionar und 
Schuldner?

� Nach welcher Rechtsordnung be
stimmt sich das Verhältnis zu Drit
ten?

Fragen rund um die grenzüberschrei
tende Forderungsabtretung sind inner
halb der Europäischen Union in Artikel 
14 Rom IVO geregelt. Jedoch gibt 
diese Vorschrift nur teilweise eine 
 Antwort: 

� Artikel 14 Absatz 1 Rom IVO erfasst 
das Verhältnis zwischen Zessionar 
und Zedent. Während nach bislang in 
Deutschland vorherrschender Mei
nung Zessionar und Zedent das 
Recht für die dingliche Wirkung der 
Forderungsabtretung im Binnenver
hältnis frei wählen konnten, scheint 
die Europäische Kommission dies  
im Entwurf ihrer Verordnung über 
das auf die Drittwirkung von Forde
rungsübertragungen anzuwendende 
Recht in Frage zu stellen.3) 

� Artikel 14 Absatz 2 Rom IVO regelt 
im Wesentlichen das Verhältnis 
 zwischen Zessionar und Schuldner. 
Hiernach ist das Forderungsstatut 
maßgeblich für „ihre Übertragbar
keit, das Verhältnis zwischen Zes
sionar und Schuldner, die Vorausset
zungen, unter denen die Übertragung 
dem Schuldner ent gegengehalten 
werden kann, und die befreiende 
Wirkung einer Leistung durch den 
Schuldner.“ In den Anwendungsbe
reich des Artikel 14 Absatz 2 Rom 
IVO fällt beispielsweise ein zwi
schen Zedenten und Schuldner ver
einbartes Abtretungsverbot.4)

� Unklar ist jedoch, wie die Frage der 
Drittwirkung zu beantworten ist. Hie
runter wird letztlich die Frage ver
standen, wer im Verhältnis zu Dritten 
Inhaber einer abgetretenen Forde
rung ist.5) Diese Dritten sind in aller 
Regel Gläubiger des Zedenten, die 
die abgetretene Forderung vollstre
cken; also die Insolvenzmasse des 

Die Rom I-VO regelt die vertraglichen Schuldverhältnisse des internationalen 
Privatrechts der Europäischen Union. Seit ihrem Inkrafttreten im Jahr 2009 
sind viele Fragen offen. Eine davon betrifft die Drittwirkung der Forderungsab-
tretung. Der Europäische Gerichtshof hat hierzu im Oktober 2019 eine Ent-
scheidung getroffen: Die Drittwirkung darf nicht durch Rückgriff auf Artikel 14 
Rom I-VO beantwortet werden. Die Autoren untersuchen in diesem Beitrag, 
was das Urteil konkret für die deutsche Rechtsprechung bedeutet.  (Red.)
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Zedenten, vertreten durch den Insol
venzverwalter, oder im Falle der 
Mehrfachzession weiterer Zessio
nare, denen dieselbe Forderung vom 
Zedenten abgetreten wurde.6) Aus
drücklich wird das Verhältnis zu Drit
ten in Artikel 14 Rom IVO nicht 
 angesprochen. Die Rom IVO er
wähnt diese Thematik nur an einer 
Stelle – in ihrem Artikel 17 ist fest
gehalten, dass die Europäische 
 Kommission einen Bericht, „ob die 
Übertragung einer Forderung Dritten 
entgegengehalten werden kann“, 
vorzulegen und gegebenenfalls 
„ein[en] Vorschlag zur Änderung  
der [Rom I Verordnung] sowie eine 
Folgenabschätzung der einzuführen
den Bestimmungen“ beizufügen 
hatte. Sowohl für FactoringTransak
tionen als auch für die Verbriefung 
von Forderungen kommt dieser 
Frage erhebliche Bedeutung zu. 

Europäische Kommission lässt 
sich Zeit

Die Europäische Kommission ließ sich 
hiermit ausgiebig Zeit und legte diesen 
Bericht erst am 29. September 2016 
dem Europäischen Parlament vor. 
Hierin kam sie zu der Erkenntnis, dass 

es mangels einheitlicher Kollisionsnor
men zur Drittwirkung einer Regelung 
durch den Europäischen Gesetzgeber 
bedürfe. Die Umsetzung dieser Er
kenntnis in konkrete Vorschläge dau
erte wiederum fast 1,5 Jahre und mün
dete in den Entwurf einer Verordnung 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates über das auf die Drittwirkung 
von Forderungsübertragungen anzu
wendende Recht (KOM[2018] 96 end
gültig). 

Hierin schlug die Kommission vor, 
dass die Drittwirkung von Forderungs
übertragungen grundsätzlich dem 
Recht des Staates unterliegen könnte, 
in dem der Zedent seinen gewöhn

lichen Aufenthalt hat. Für den Bereich 
der Forderungsverbriefung sah der 
Entwurf eine Bereichsausnahme in 
Form eines beschränkten Wahlrechts 
vor; Zedent und Zessionar sollen als 
das für die Drittwirkung der Forde
rungsübertragung maßgebliche Recht 
das Forderungsstatut wählen können. 
Damit entsprach die Europäische Kom
mission einem Wunsch der britischen 
Finanzwirtschaft.7) Nach wie vor ist der 
Verordnungsentwurf nicht in Kraft. 

Lösungskonzepte aus Sicht 
des deutschen Rechts

Aus Sicht des deutschen Rechts ist 
diese Situation besonders misslich. 
Denn die bis zum Inkrafttreten der 
Rom IVO im Jahr 2009 geltende na
tionale Regelung des Artikel 33 Ab
satz 2 Einführungsgesetz zum Bürger
lichen Gesetzbuche (EGBGB) hob der 
Gesetzgeber auf. Die Rechtsprechung 
stellte gemäß dieser Vorschrift für 
 Abtretung einer Forderung insgesamt 
auf das Forderungsstatut ab; Artikel 
33 Absatz 2 EGBGB erfasste dem
gemäß das Verhältnis zum Schuldner 
und auch die Frage, unter welchen 
Voraussetzungen die Zession sonsti

gen Dritten, insbesondere Gläubigern 
des Zedenten oder dem Insolvenz
verwalter über das Vermögen des 
 Zedenten, entgegengehalten werden 
konnte.8) 

Ob diese Rechtsprechung auch heute 
noch – trotz Aufhebung des Artikel 33 
Absatz 2 EGBGB – Gültigkeit bean
spruchen kann, ist umstritten. So wird 
die Frage diskutiert, ob die in Artikel 33 
Absatz 2 EGBGB ergangene Recht
sprechung (Abstellen auf das Forde
rungsstatut) quasi auf gewohnheits
rechtlicher Basis weiter Anwendung 
finden kann,9) bis der Europäische Ge
setzgeber die Lücke der Rom IVO ge
schlossen hat. Nach anderer Ansicht 

soll die Drittwirkung unter Rückgriff 
auf Artikel 14 Rom IVO geschlossen 
werden – entweder durch Rückgriff 
auf das zwischen Zedent und Zessio
nar gewählte Recht (Artikel 14 Absatz 
1 Rom IVO) oder das Forderungssta
tut (Artikel 14 Absatz 2 Rom IVO).10) 
Eine dritte Ansicht wiederum stellt auf 
das am Sitz des Zedenten maßgeb
liche Recht ab.11)

Aus Sicht der Verfasser ist die Anknüp
fung an den Sitz des Zedenten vor
zugswürdig. Hierdurch wird nicht nur 
ein Gleichlauf mit dem Insolvenzstatut 
bei Insolvenz des Zedenten erreicht, 
sondern darüber hinaus Rechtssicher
heit geschaffen, da der Zedentensitz 
für alle Parteien ohne Weiteres zu er
kennen ist. Das Forderungsstatut mag 
zwar im Falle ausdrücklicher Rechts
wahl von Zedent und Schuldner gemäß 
Artikel 3 Absatz 1 Rom IVO ebenso 
leicht festzustellen sein; fehlt eine 
Rechtswahl, gestaltet sich dies hin
gegen wesentlich schwieriger. Die in 
Artikel 4 Rom Absatz 1 littera a) – h) 
Rom IVO genannten Kriterien bieten 
hierfür zwar eine Orientierung, schaf
fen aber beispielsweise für den Fall 
der Vorausabtretung künftiger Forde
rungen keine Klarheit.
 
Zu beachten ist jedoch – egal auf wel
che Ansicht man letztlich abstellt –, 
dass die in Deutschland vertretenen 
Ansichten teils nicht mit den Auf
fassungen in anderen Staaten der 
 Europäischen Union übereinstimmen. 
Tatsächlich ist der Meinungskanon zu 
der Drittwirkung (und teils sogar zur 
Frage, welche Aspekte unter Artikel 14 
Absatz 1 Rom IVO oder unter Absatz 
2 zu subsumieren sind) vielfältig. 

Vorlagebeschluss des OLG 
Saarbrücken 

Während das Thema der Drittwirkung 
beim Europäischen Parlament, Euro
päischem Rat und Europäischer Kom
mission scheinbar erneut in den Hinter
grund getreten ist und sich derweil die 
Rechtswissenschaft über das „rich
tige“ Konzept für die Anknüpfung der 
Drittwirkung „streitet“, musste sich 
der EuGH aufgrund eines Vorlagebe

»Aus Sicht des deutschen Rechts ist die Situation 
besonders misslich.«
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schlusses des Oberlandesgerichts 
(OLG) Saarbrücken vom 8. August 
201812) mit der Frage befassen, ob Arti
kel 14 RomVO auf die Drittwirkung (di
rekt oder entsprechend) anwendbar ist. 
In dem beim OLG Saarbrücken anhän
gigen Rechtsstreit stritten infolge einer 
Mehrfachzession derselben Luxembur
ger Recht unterliegenden Forderung 
zwei Forderungsprätendenten darüber, 
wem von beiden die Zahlung des 
Schuldners auf diese Forderung zu
stand. 

Das OLG Saarbrücken verwies in sei
nem Vorlagebeschluss zunächst auf 
die unterschiedlichen Ansichten in der 
deutschen Rechtswissenschaft, wie 
die Drittwirkung der Forderungsabtre
tung zu bestimmen sei und bat den 
EuGH um Klärung, ob Artikel 14 
Rom IVO nicht doch (zumindest ent
sprechend) anwendbar sein könne. 
Der EuGH sah jedoch keinen Grund, 
dem OLG Saarbrücken zur Hilfe zu 
eilen. Vielmehr stellte er fest, dass 
 Artikel 14 Rom IVO die Frage der 
Drittwirkung nicht regelte und verwarf 
auch eine entsprechende Anwendung 
der Norm. Denn das Fehlen einer ent
sprechenden Kollisionsnorm beruhe 
„auf einer bewussten Entscheidung 
des Unionsgesetzgebers.“13) Demge
mäß fiel das OLG Saarbrücken auf die 
von ihm im Vorlagebeschluss zitierte 
Vielfalt der verschiedenen Rechtsan
sichten in Deutschland zurück.

Bedeutung der Entscheidung 
des EuGH

Die Entscheidung des EuGH fördert 
aus Sicht des deutschen Rechts keine 
neuen Erkenntnisse zutage. Bereits 
bislang entsprach es der in Deutsch
land vorherrschenden Ansicht, dass 
die Rom IVO die Frage der Drittwir
kung nicht regelt.14) Im vielstimmigen 
Kanon der Lösungsansätze dürfte die 
Entscheidung jedoch vor allem dieje
nigen schwächen, die bislang unter 
Rückgriff auf das zwischen Zessionar 
und Zedent gemäß Artikel 14 Absatz 1 
Rom IVO vereinbarte Recht zurück
greifen oder gemäß Artikel 14 Absatz 
2 Rom IVO auf das Forderungsstatut 
zurückgreifen wollten.15) Allerdings 

ließe sich der Rückgriff auf das Forde
rungsstatut auch ohne Bezugnahme 
auf Artikel 14 Absatz 2 Rom IVO be
gründen. 

Solange die Verordnung zur Drittwir
kung nicht in Kraft ist, werden die auf 
nationaler und internationaler Ebene 
geführten Diskussionen weitergehen. 
Die Entscheidung des EuGH hat nur 
 insoweit Klarheit gebracht, dass unklar 
ist, wie die Frage der Drittwirkung letzt
lich zu beantworten ist. Klar ist hin
gegen, wer Schuld daran trägt – der 
Unionsgesetzgeber, der sich der Lü
ckenschließung über Jahre hinweg ver
weigert hat. Für FactoringTransaktio
nen mit Auslandsbezug ist damit nichts 
gewonnen. Für diese bleibt es wie 
 bisher bei einem mit erheblichen Kos
ten verbundenen Prüfungsaufwand. 
Hinsichtlich Assed BackedSecurities
Strukturen, bei de nen in der Vergan
genheit oftmals eine Lösung über die 
Anknüpfung an Artikel 14 Absatz 1 oder 
2 Rom IVO gesucht wurde, stellen sich 
nunmehr ähnliche Herausforderungen.
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